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Mit der Verschlechterung der Weltkonjunktur sind die Versuche bestimmter
Mitgliedstaaten, industrielle Krisenbranchen zu stützen, wieder aufgelebt. Ein
Sonderfall ist hier die Förderung des Aufbauprozesses in Ostdeutschland. Im
ersten kompletten Jahr der Anwendung der Fusionskontrollverordnung ist es zu
einigen umstrittenen Entscheidungen gekommen. Schließlich entflammte mit der
industriepolitischen Kompetenzzuweisung an die EG im Rahmen der Maastrichter
Beschlüsse zur Europäischen Union einmal mehr der Grundsatzstreit um die
Frage, welches ordnungspolitische Leitbild die Europäische Gemeinschaft der
90er Jahre denn brauche.

Beihilfen und Beihilfenkontrolle

In der Subventionspraxis und ihrer Kontrolle berühren sich Wettbewerbs- und
Industriepolitik unmittelbar. Zulässig sind all jene Subventionen, die eine der
Voraussetzungen aus Art. 92 Absätze 2 und 3 EWGV erfüllen. Wichtigste dieser
Kategorien sind die Regionalbeihilfen und die Beihilfen für Vorhaben von Ge-
meinschaftsinteresse. Regionalbeihilfen werden wettbewerbsrechtlich um so
problematischer, je umfangreicher die Mittel, je extensiver der Kreis der begün-
stigten Regionen und je diskretionärer die Mittelvergabe sind. Allein die von der
Gemeinschaft selber bereitgestellten Beihilfen aus dem Regionalfonds wurden von
1987 bis 1992 um 2,7 auf 5,2 Mrd. ECU aufgestockt; eine weitere drastische Auf-
stockung ist geplant. Da diese Mittel zusätzliche Finanzierungshilfen der Mitglied-
staaten voraussetzen, nimmt auch der Umfang nationaler Subventionen entspre-
chend zu, jedenfalls in den primär begünstigten Ländern. Allerdings werden die
Mittel heute sehr stark auf Gebiete mit ausgesprochenem Entwicklungsrückstand
konzentriert und fließen überwiegend in die Infrastruktur. In Deutschland kommt
der Wegfall der Subventionsvoraussetzung von Art. 92 Abs. 2 Buchst, c (deutsche
Teilung) hinzu, so daß Deutschland unter dem Druck der Gemeinschaft seine
"Förderkulisse" im Westen beschränken mußte. Insofern wurde das in Regional-
beihilfen verkörperte Diskriminierungspotential durchaus eingeschränkt. Begün-
stigt wird dieses aber durch die Bindung der Beihilfen an konkrete "operationelle
Programme", die im Bereich der privaten Investitionsförderung durchaus auf
sektor- oder gar unternehmensspezifische Maßnahmen hinauslaufen können.

Deutlich wird diese Problematik am Beispiel Stahl. Diese Branche steht unter-
einander mit homogenen Produkten in Konkurrenz; sie können praktisch an
jedem Ort in gleicher Qualität hergestellt werden. Im Falle von British Steel hatte
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nun der EuGH Subventionen unter dem regionalpolitischen Aspekt für zulässig
erklärt. So abgestützt können italienische Kapazitätserweiterungspläne im Raum
Neapel ohne Sanktionsrisiko umgesetzt werden. Aber auch in der Automobilbran-
che beklagt die EG-Kommission eine zunehmende Inanspruchnahme des regional-
politischen Kriteriums für eine Praxis des "gegenseitigen Überbietens" bei der
finanziellen Unterstützung selbst neuer, kapazitätserhöhender Vorhaben1. Dies ist
offenbar möglich, obwohl die Kommission nach dem "Gemeinschaftsrahmen für
staatliche Beihilfen in der Kfz-Industrie"2 auch die "möglichen nachteiligen Aus-
wirkungen auf den gesamten Sektor (z. B. die Entstehung umfangreicher Über-
schußkapazitäten)" prüfen muß.

Zulässig sind auch Eigenfinanzierungen staatlicher Unternehmen. Subvention
wäre in diesem Fall lediglich die Abweichung der tatsächlichen Konditionen von
den echten Risikokonditionen am Kapitalmarkt. Diese sind im Einzelfall jedoch
äußerst schwer einzuschätzen. In besonders betroffenen Branchen, vor allem der
Stahlindustrie, war die Wettbewerbsverzerrung durch Subventionen im Zeichen
langer Jahre guter Konjunktur kein Thema mehr gewesen. Die jüngste Subven-
tionsstudie der EG-Kommission3 zeigt, daß die Bezuschussung des Sektors,
gemessen an den Beträgen je Kopf der Bevölkerung, nach 1986 in allen Fällen
drastisch zurückgegangen ist oder ganz aufgegeben wurde4. Abgesehen von
Spanien und Portugal mit ihren Übergangsproblemen nach dem Beitritt hatte
lediglich Italien noch ein relativ hohes Subventionsniveau. Dieser Trend zur
Entschärfung hat sich im vergangenen Jahr offensichtlich wieder gewendet. Im
August 1991 genehmigte der EG-Ministerrat eine Subvention von 2,6 Mrd. DM
an den italienischen Staatskonzern Ilva. Inzwischen wurde der Betrag um 4 Mrd.
DM aufgestockt5. Der französische Konzern Usinor-Sacilor wurde mit 725 Mio.
DM bedacht6. Bis 1998 will Italien weitere 6,5 Mrd. DM bereitstellen7. Die
deutsche Stahlindustrie registriert zugleich "einen zunehmend raffinierteren
Subventionstatbestand", indem sich in Frankreich der staatliche Credit Lyonnais
mit 20% am staatlichen Stahlkonzern Usinor-Sacilor beteiligen wollte8. Gleichwohl
hat der Rat im November für fünf Jahre einen nur leicht modifizierten Beihilfeko-
dex Stahl verabschiedet.

Die Stahlindustrie ist nicht die einzige Branche, die wieder verstärkt um
Subventionen wirbt. Unter dem Eindruck nachlassender Automobilkonjunktur
wurde der "Gemeinschaftsrahmen für staatliche Beihilfen an die Kfz-Industrie"
verlängert. Das gleiche geschah bei weiter nachlassender Kapazitätsauslastung mit
dem "Beihilfenkodex" im Bereich Kunstfasern. Nur im Schiffbau wurden die
zulässigen Betriebsbeihilfen gesenkt9. Viele Industrien haben aber erkannt, daß
sich im Zeichen des Binnenmarktes "horizontale" Maßnahmen und solche, die in
die Kompetenz der EG fallen, leichter durchsetzen lassen als ausschließlich
nationale finanzielle oder steuerliche Hilfen. Dazu zählt vor allem der Außen-
schutz, die Bereitstellung von Risikokapital für "strategische Allianzen", die
Finanzierung von Ausbildungskosten und von "vorwettbewerblicher Forschung".
Derartige Programmpakete hat die Kommission inzwischen für die Elektronik-
und die Telekommunikationsindustrie, die Flugzeugindustrie, die Textilindustrie,
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den Bereich Schiffbau/Meerestechnik/Seeverkehr und die Biotechnologie ent-
wickelt.

Unter den Maßnahmen zur außenhandelspolitischen Flankierung ragt die
informelle Vereinbarung mit Japan zur mengenmäßigen Begrenzung der Auto-
mobilausfuhr in die EG bei besonderer Überwachung der Märkte in Frankreich,
Italien, Großbritannien, Spanien und Portugal heraus. Dies liest sich bei der EG-
Kommission so, daß es "gelungen sei, sich auf eine Lösung ... zu einigen, nach der
die gemeinschaftliche Einfuhrregelung ... schrittweise vollständig liberalisiert
werden soll"10. In der Übergangszeit sollen Maßnahmen zur Steigerung der
Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Automobilindustrie ergriffen werden.
Eine "lex Pkw" ist sicher auch die Beibehaltung von Art. 115 (Außenwirtschaftli-
che Schutzmaßnahmen bei wirtschaftlichen Schwierigkeiten der Branche) im
neuen EG-Vertrag durch die Maastrichter Beschlüsse. Denn unter Binnenmarkt-
bedingungen ist dieser Artikel technisch überhaupt nur noch dort anwendbar, wo
die Einfuhr nach Mitgliedstaaten unabhängig von Grenzkontrollen kontrolliert
werden kann. Dies ist beim Pkw-Handel gleich auf doppelte Weise der Fall:
aufgrund der Registrierung bei den Zulassungsstellen und aufgrund der engen
Beziehungen zwischen Herstellern und Vertriebsfirmen, wenngleich die zulässige
Praxis der "Paralleleinfuhr" im Binnenhandel hier statistische Unscharfen ent-
stehen lassen wird. Die gegen den Geist des Binnenmarktprogramms verstoßende
Vorschrift wurde nicht nur beibehalten, sie wurde sogar verschärft, indem sich die
Mitgliedstaaten in Dringlichkeitsfällen von der Kommission ermächtigen lassen
können, selber die "erforderlichen Maßnahmen" zu treffen — eine Regelung, die
nach dem EWG-Vertrag auf die Übergangszeit beschränkt war. Prompt hat
Frankreich im Januar 1992 die Einfuhr von in Großbritannien produzierten
Nissan- und Toyota-Wagen einschneidenden Beschränkungen unterworfen, ob-
wohl sich die Abrede mit Japan lediglich auf Direktimporte erstreckt.

Insgesamt hat aber die deutsche Wirtschaft keinen Anlaß, mit dem Finger auf
die Subventions- und Protektionspraxis der Partnerländer zu zeigen. Von dem
EG-Abkommen mit Japan wird auch die deutsche Automobilindustrie "profitie-
ren". Und schon in Westdeutschland sind die gesamtwirtschaftlichen Subventio-
nen, gemessen am Bruttoinlandsprodukt, höher als in Frankreich und sogar im
EG-Durchschnitt11. Keineswegs schlagen hier nur hochsubventionierte Sektoren
wie Verkehr, Landwirtschaft und Energie zu Buche, denn auch im deutschen ver-
arbeitenden Gewerbe wird, bezogen auf die Bruttowertschöpfung, mehr subven-
tioniert als in England, Dänemark und Luxemburg12. In bezug auf den Energiesek-
tor hegt die deutsche Stahlindustrie gar den Verdacht, der Bundeswirtschaftsmini-
ster habe sich im Ministerrat auf einen Kuhhandel eingelassen: Zustimmung zu
dem Ilva-Subventionspaket gegen Unterstützung für den "Jahrhundertvertrag"
über die deutsche Kohleverstromung13. Die energieintensive Stahlindustrie hat
freilich Grund, über die nun bis 1995 garantierte Verstromung deutscher Stein-
kohle zu klagen, muß sie doch so die höchsten Strompreise in Europa zahlen. Sie
mahnt denn auch bei der EG-Kommission die Fortsetzung der Bemühungen um
Liberalisierung der E-Wirtschaft (Durchleitungsrechte bei Netzmonopolen) an
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und warnt vor einem Kartell der öffentlichen Versorgungsunternehmen14. Die Li-
beralisierungsbestrebungen der EG-Kommission wiederum rufen den Widerstand
der deutschen Elektrizitätsversorgungsunternehmen auf den Plan, weil die ange-
strebte Trennung von Produktion, Transport und Verteilung von Strom, mit Netz-
zugang Dritter, schwerwiegende Eingriffe in Eigentumsgrundrechte der Netzinha-
ber bedeuten würde. Die Kommission könne sich zudem die fehlende energiepoli-
tische Kompetenz nicht etwa bequem über Art. 100 a EWGV beschaffen, sondern
sei dazu auf ein Einstimmigkeitsvotum nach Art. 235 angewiesen15.

Sonderfall Ostdeutschland

Die EG-Kommission konnte die Hilfen des Staates an die ostdeutsche Wirtschaft
noch nicht in ihren Subventionsvergleich einbeziehen. Sie fließen inzwischen über
vielfältige Kanäle und haben eine beträchtliche Größenordnung16. Die Vielfalt der
Förderkanäle erschwert es nicht nur der Wirtschaft, diese ohne großen juristi-
schen Aufwand in Anspruch zu nehmen, sie erschwert auch der EG-Kommission
die Wahrnehmung ihrer Kontrolle. Mit der Vereinigung sind alle Beihilfen an
ostdeutsche Unternehmen unmittelbar dieser Kontrolle unterworfen worden. Das
gleiche gilt für die Aufsicht über Zusammenschlüsse und das wettbewerbliche
Verhalten von Unternehmen. In beiden Fällen wurde also keine Übergangszeit
zugestanden. Allerdings hatte die Kommission wiederholt erklärt, sie werde ihre
Beihilfenkontrolle "konstruktiv" und "flexibel" ausüben17. Nur in bezug auf die
desolaten Bereiche Schiffbau und Stahl war sie zu förmlichen, befristeten Sonder-
konditionen bereit.

Bis zu ihrer Privatisierung befinden sich die ehemals noch staatlichen Unter-
nehmen der fünf neuen Länder im Eigentum der Treuhandanstalt. Es liegt auf
der Hand, daß die Konditionen der Veräußerung Beihilfenelemente enthalten
können, die besonders schwer zu kontrollieren sind. Im September 1991 traf die
EG-Kommission daher eine förmliche Entscheidung zur Überwachung aller
Treuhandsubventionen, vor allem in sensiblen Wirtschaftsbereichen (z. B. Auto-
mobile, Landwirtschaft, Stahl, Textilien) und generell bei der Privatisierung von
Großunternehmen18. Im Januar 1992 wurden weitere Auflagen erteilt. So darf die
Treuhandanstalt bei Gefahr der Unwirksamkeit von Kaufverträgen keine Finanz-
hilfen mehr an ihre Betriebe zahlen, wenn die Kommission nicht vorher zuge-
stimmt hat19. Allerdings wurde zugleich klargestellt, daß die Streichung von Alt-
Schulden aus der DDR-Zeit sowie die Befreiung von der Haftung für Umwelt-
Altschäden keine Beihilfen sind, da die Unternehmen hier nicht verantwortlich
gemacht werden können. Auch bei ihrem voreiligen Beschluß, die allgemeine
Investitionszulage für die neuen Bundesländer zu verlängern, hat die Bundes-
regierung nicht mit der konsequenten Handhabung des Genehmigungsvorbehalts
durch die EG-Kommission gerechnet. In dem Maße, wie sich in Deutschland
Kräfte durchsetzen, die für Ostdeutschland wegen des schleppenden Aufschwungs
eine systematische Industriepolitik empfehlen, könnten sich die Konflikte mit der
EG verschärfen. Denn ein wesentliches Element dieser Strategie wäre eine
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Akzentverlagerung in der Treuhandarbeit: Verzicht auf "Privatisierung von
Großunternehmen um jeden Preis" zugunsten einer vorherigen Sanierung. Dies
könnte mit einer breiteren Anwendung von Betriebsbeihilfen und Lohnsubventio-
nen verbunden sein. Es ist sehr fraglich, ob sich die EG-Kommission darauf
einlassen würde.

Fusionskontrolle

Nicht nur in Deutschland hat sich die Unternehmenskonzentration verschärft. Die
gesamte europäische Wirtschaft reagiert auf die interne (Binnenmarktvollendung)
wie externe (Globalisierung der Märkte) Verschärfung des Wettbewerbs u.a.
durch Unternehmenszusammenschlüsse. Die Zahl gemeinschaftsweiter Trans-
aktionen ist in den letzten Jahren stark gestiegen und hat die der nationalen
hinter sich gelassen20. Dies wird in einigen Mitgliedstaaten (Frankreich, Italien,
Spanien) politisch stark unterstützt, während in anderen (Deutschland, Groß-
britannien) in der politischen Debatte auch die Aushöhlung des Wettbewerbs
durch Großfusionen und Marktbeherrschung gesehen wird. In diesem Spannungs-
feld hat sich seit September 1990 die EG-Kommission mit ihrer neuen Kompetenz
zur präventiven Fusionskontrolle zu bewähren. Bis Februar 1992 hat sie 84
Anträge kontrolliert. Zur Bewältigung des damit verbundenen großen Arbeits-
pensums hat sie in der Generaldirektion IV (Gewerbliche Wirtschaft) eine
"merger task force" eingerichtet. Die Entscheidungen obliegen freilich allein der
Kommission, und zwar entscheidet nicht der für Wettbewerb zuständige Kommis-
sar allein, sondern die Kommission als ganze. Nur das Verfahren kann — nach
Zustimmung des Kommissionspräsidenten — auch allein vom Wettbewerbskommis-
sar eröffnet werden (Habilitationsverfahren). Darüber war es im vergangenen
Jahr zu einer Auseinandersetzung innerhalb der Kommission gekommen. Da die
Fusionskontrollverordnung auch die Berücksichtigung anderer als wettbewerbs-
rechtlicher Gesichtspunkte zuläßt, hatte der für Industriepolitik zuständige
Kommissar Bangemann in für die Verfahrenseröffnung wichtigen Fragen, z. B. der
des relevanten Marktes, Beteiligung von Anfang an eingefordert. So wurde es
schließlich beschlossen, ohne daß allerdings die formalen Rechte des Wettbe-
werbskommissars eingeschränkt worden wären.

Diesen Beschluß hat insbesondere die deutsche kartellrechtlich interessierte
Öffentlichkeit als weitere Aushöhlung des ordnungspolitisch gebotenen Grund-
satzes der Dominanz wettbewerbsrechtlicher Aspekte im Prüfverfahren gewertet.
Dieser Eindruck hatte sich schon im Lichte der Entscheidungspraxis gefestigt. Die
weitaus meisten der überhaupt aufgegriffenen Fälle hatte die Kommission ohne
Auflagen genehmigt. In drei Fällen erteilte sie Auflagen, die dann erfüllt wurden,
so daß die Fusion zustande kam. Nur in einem Falle untersagte sie den Zusam-
menschluß. Bei dem französisch-italienischen Vorhaben Ceac/Magneti Marelli, das
Wettbewerbskommissar Brittan nicht genehmigen wollte, hatte die Kommission
unter starkem politischen Druck aus Frankreich und Italien gestanden. Für das
ähnlich gelagerte, aber weitgehend deutsch-deutsche Vorhaben Bosch/Varta, das
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von Brittan ebenfalls abgelehnt wurde, wurde daraufhin schon unter dem Aspekt
von "Gleichbehandlung" und "Rechtssicherheit" die Genehmigung eingefordert
— und erteilt. Die Auflagen wurden vielfach als wettbewerbspolitisches "Feigen-
blatt" bewertet. Damit verschärfte sich für die Kommission der Druck, zur Wie-
dererlangung ihrer Glaubwürdigkeit als unvoreingenommene Prüfinstanz ein
Exempel zu statuieren. Der französisch-italienischen Gruppe Aerospatiale/Alenia
wurde untersagt, den kanadischen Flugzeughersteller De Havilland zu überneh-
men. Diese Entscheidung brachte aus beiden beteiligten EG-Ländern, aber auch
aus dem Europäischen Parlament, erhebliche politische Schelte ein. Sie richtete
sich nicht allein gegen Kommissar Brittan, sondern auch gegen Präsident Delors,
der sich bei der Abstimmung der Stimme enthalten hatte.

Die als politisiert empfundene Fusionskontrollpraxis, aber auch die Über-
lastung der Task Force durch die Prüfungspraxis mit ihrem Verzögerungseffekt
ließ in Deutschland, aber auch in Großbritannien, erneut den Ruf nach einem
"europäischen Kartellamt" laut werden. Auch im Europäischen Parlament wurde
ein solcher Vorschlag eingebracht. Der Versuch der Bundesregierung, in
Maastricht einen Art. 90 a in den EG-Vertrag aufnehmen zu lassen, der die
Errichtung eines solchen Amtes vorgesehen hätte, scheiterte aber. Das Amt
ersatzweise über Art. 235 EWGV einzuführen, wird von EG-Juristen für un-
praktikabel gehalten21. Entlarvend für die im Grunde unverständliche22 Ablehnung
einer europäischen Kartellbehörde, die selbst vom leidenschaftlichen Verfechter
des Wettbewerbsgedankens Leon Brittan geteilt wird, ist dessen Befürchtung, daß
allein die Sitzfrage zu erneutem Streit führen würde23.

Neue industriepolitische Kompetenz für die EG

Die Kontroverse um die Fusionskontrollpraxis ist auch vor dem Hintergrund der
Regierungskonferenzen zu sehen, die in Maastricht ihren Abschluß fanden. Aus
den romanischen Ländern war die Forderung laut geworden, eine industriepoliti-
sche Kompetenz im Vertrag zu verankern. Eine französisch-belgische Initiative lief
auf den Versuch hinaus, spezifische industriepolitische Maßnahmen im Rat qua
Mehrheitsvotum beschließen zu lassen. An strategischen Vorstellungen dazu
mangelt es nicht. Der für Industriepolitik zuständige Kommissar Pandolfi denkt
an ein gemeinschaftliches Halbleiterwerk unter Führung von SGS-Thomson
("Eurochip-Fabrik")24. McKinsey-Deutschland-Chef Herbert Henzler und der
ehemalige Leiter des AA-Planungsstabes, Konrad Seitz, plädieren für Programme
zur Befreiung aus der "technologischen Kolonisierung" (Seitz) für "strategische
Industrien", die "Teil einer Wertschöpfungskette" sind (Henzler, Seitz). Henzler
schlägt u. a. einen "Technologierat", Seitz ein "Euro-Miti" zur "Organisation eines
systematischen Zukunftsdialogs zwischen Staat, Wirtschaft, Wissenschaft und
Medien" vor25. Der Vorstandsvorsitzende von Olivetti, De Benedetti, propagiert
u. a. gesamteuropäische Dienstleistungsnetze und Initiativen für Unternehmens-
allianzen26. Die deutsche Werkzeugmaschinenindustrie sieht konkreten Bedarf
dieser Art zur Abwendung eines japanischen Monopols bei elektronischen

162 Jahrbuch der Europäischen Integration 1991/92



Wettbewerbs- und Industriepolitik

Steuerungen; sie registriert auch ein "Umdenken der deutschen Großkonzerne"
zur Unterstützung der Bestrebungen nach einem "europäischen Hersteller"27.

Dagegen lehnten die Spitzenverbände der deutschen Wirtschaft noch wenige
Tage vor Maastricht eine industriepolitische Kompetenz der Gemeinschaft rund-
heraus ab28. Dies war im wesentlichen auch die Position der deutschen Verhand-
lungsführung. Die deutsche Seite konnte sich indes nicht durchsetzen. Durch Art.
130 wurde die EG mit industriepolitischer Kompetenz ausgestattet. Ziel ist die
Schaffung der "notwendigen Voraussetzungen für die Wettbewerbsfähigkeit der
Industrie der Gemeinschaft". Mit dem Wortlaut dieses Artikels werden aber auch
überzeugte Marktwirtschaftler leben können. Denn "entsprechend einem System
offener und wettbewerbsorientierter Märkte" soll vor allem ein günstiges Unter-
nehmensumfeld geschaffen werden. Spezifische Maßnahmen etwa zur Erleichte-
rung der Strukturanpassung oder zur Innovationsförderung — können im Rat nur
einstimmig beschlossen werden. Maßnahmen, die zu Wettbewerbsverzerrungen
führen, werden durch die neue Vorschrift ausdrücklich nicht gedeckt.

Bei der Würdigung der neuen Vorschrift sollte bedacht werden, daß Industrie-
politik im EG-Kontext kein Novum ist, nur daß die Initiativen bisher auf Art. 235
gestützt werden mußten. Aber auch Technologiepolitik ist Industriepolitik, sogar
par excellence. Für sie ist die Gemeinschaftskompetenz schon mit der EEA
etabliert worden. Zudem trägt die neue Vorschrift weitgehend die marktwirt-
schaftliche Handschrift, die bereits die industriepolitische Mitteilung der Kommis-
sion von 199029 gekennzeichnet hatte. Nur das schon dort propagierte industriepo-
litische Handeln "im Sinne von umfassender Verbesserung der Rahmenbedingun-
gen für Innovation und Investitionen" sowie die Organisation eines "regelmäßigen
Dialogs zwischen Politik, Wirtschaft und Wissenschaft"30 kann für deutsche
Europapolitiker die Interpretationsrichtschnur sein. Jedenfalls können sie sich mit
einem solchen Konzept glaubwürdiger auf die neue Vorschrift stützen als diejeni-
gen, die in ihr vielleicht trotz aller Abstriche, die sie hinnehmen mußten, ein
"Einfallstor für eine protektionistische und dirigistische Industriepolitik"31 sehen.
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